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Zuwendung des Bundesrates an das Schweizerische Rote Kreuz!

Das Zentralkomitee hat in seiner

Sitzung vom 2t. April Kenntnis genommen

von einem Schreiben des Eidg. Mili-
tärdepartementes, in dem mitgeteilt
wurde, dass der Bundesrat am 19. März
1927 beschlossen bat, dem Schweizerischen

Roten Kreuz ausnahmsweise und
als einmalige Leistung einen Betrag von
Fr. 2~>0'000. - aus dem Verkaufserlös der
«Pro Patria»-Marken zuzuweisen.

Diese Zuweisung beweist, dass der
Bundesrat sich Rechenschaft gegeben hat
über die grossen Aufgaben, die dem
Boten Kreuz im Zusammenhang mit der
neuen Truppenordnung zufallen, dass er
aber auch dem Roten Kreuz das Ver¬

trauen entgegenbringt, dass es die
äusserslen Anstrengungen unternimmt,
um diesen Aufgaben gerecht werden zu
können.

Es ist nun Sache sämtlicher Mitglieder

des Roten Kreuzes, insbesondere der

Zweigvereine, den Beweis zu erbringen,
dass das Rote Kreuz dieses Vertrauen
verdient, indem sie die damit zusammenhängenden

organisatorischen Aufgaben
auch in den kleinsten Einzelheiten
gewissenhaft durchführen.

Der Präsident des
Schweizerischen Roten Kreuzes:

Dr. v. Scliulthess.

Die Delegierteiiversammlung des Schweizerischen Roten Kreuzes findet am 19. und
2«. Juni 1937 in Rapperswil (Kanton St. Gallen) statt. Das genaue Programm

erscheint in der nächsten Nummer.
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